
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) der 
Gemeinde Denklingen 

 
 
Aufgrund der Art. 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 
Denklingen folgende 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwäs-
serungseinrichtung einen Beitrag. 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare sowie für solche Grundstücke und befestigte Flächen erhoben, auf denen 
Abwasser anfällt, wenn für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Ent-
wässerungseinrichtung besteht. Ein Beitrag wird auch für Grundstücke erhoben, die 
an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind oder die auf Grund 
einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen werden. 
 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des 
 

1. § 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen werden kann, 

 
2. § 2 Satz 2 1. Alternative, sobald das Grundstück an die Entwässerungseinrich-

tung angeschlossen ist, 
 
3. § 2 Satz 2 2. Alternative mit Abschluss der Sondervereinbarung. 
 
Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, 
entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.  
 

(2) Wenn eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der Nutzung des Grund-
stücks vorgenommen wird, die beitragsrechtliche Auswirkungen hat, entsteht die 
Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 

 
§ 4 

Beitragsschuldner 
 



Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentü-
mer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1)  Der Beitrag wird bei Grundstücken, auf denen 
 

a) die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser nach § 4 EWS möglich 
ist, nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen 
Gebäude 

 
b) nur die Einleitung von Schmutzwasser nach § 4 EWS möglich ist, nach der 

Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. 
 
In unbeplanten Gebieten wird bei bebauten Grundstücken von mindestens 2000 
qm Fläche die beitragspflichtige Grundstücksfläche auf das 4-fache der beitrags-
pflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch auf 2000 qm begrenzt. 
 
In unbeplanten Gebieten wird bei unbebauten Grundstücken von mindestens 
2000 qm Fläche die beitragspflichtige Grundstücksfläche auf das 4-fache der 
nach Satz 4 zu ermittelnden Geschossfläche, mindestens jedoch auf 2000 qm 
begrenzt. Zur Ermittlung der Grundstücksflächenbegrenzung i.S. des Satzes 3 
sind 15 v.H. der Grundstücksfläche als Geschossfläche anzusetzen. 
 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschos-
sen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachge-
schosse werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder 
selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die an die Schmutz-
wasserableitung nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum Ge-
schossflächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäude-
teile, die tatsächlich eine Schmutzwasserableitung haben. Balkone, Loggien und 
Terrassen bleiben außer Ansatz. 

 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung oder Bebauung zulässig ist, 

wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; 
das Gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Verhält-
nis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. 

 
(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel der Grundstücksfläche als 

Geschossfläche anzusetzen. 
 
(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen noch keine Bei-

träge geleistet, so entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle 
der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflä-
chen. Gleiches gilt auch für alle sonstigen Veränderungen, die nach Absatz 2 für 
die Beitragsbemessung von Bedeutung sind. 

 
 Wurde nach Absatz 1 Satz 2 eine Begrenzung der Grundstücksfläche vorgenom-

men, entsteht die Beitragspflicht im Falle der Geschossflächenvergrößerung 



auch für die entsprechend der Geschossflächenvergrößerung zusätzlich festzu-
setzende Grundstücksfläche. 

 
(6) Wird ein Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 festgesetzt 

worden ist, später bebaut, so entsteht die Beitragspflicht auch für eine sich erge-
bende Geschossflächenmehrung. Bei einer Minderung der Geschossfläche ist für 
die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach 
dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde. Der Erstattungsbetrag ist vom 
Zeitpunkt der Entrichtung des ursprünglichen Beitrages an nach § 238 AO zu 
verzinsen. Wurde nach Absatz 1 Satz 3 eine Begrenzung der Grundstücksfläche 
vorgenommen, entsteht die Beitragspflicht im Falle der späteren Bebauung auch 
für die entsprechend der Bebauung zusätzlich festzusetzende Grundstücksflä-
che. 

 
§ 6 

Beitragssatz 
 

Der Beitrag beträgt 
 
a) pro qm Grundstücksfläche 2,00 € 
 
b) pro qm Geschossfläche 25,00 € 
 
 

§ 7 
Fälligkeit, Vorschüsse 

 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig. 
 
(2) Ist eine Beitragspflicht bereits entstanden, können Vorschüsse auf den Beitrag er-

hoben werden, sofern die endgültige Beitragsschuld noch nicht berechnet werden 
kann. 

 
 

§ 8 
Ablösung des Beitrags 

 
Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 
5 Abs. 9 KAG). Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Die Höhe des Ablö-
sungsbetrags richtet sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 
 

§ 9 
Gebührenerhebung 

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grund- und 
Einleitungsgebühren. 
 

§ 10 
Grundgebühr 

 



(1)  Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasser-
zähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend 
mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr für jeden einzelnen Was-
serzähler festgestellt und zu einem Betrag addiert. Soweit Wasserzähler nicht 
eingebaut sind, wird der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögli-
che Wasserentnahme messen zu können. 

 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einem Qn-

Wert 
 
 bis 2,5 cbm/h 27,00 €/Jahr 
 
 bis 6 cbm/h 36,00 €/Jahr 
 
 bis 10 cbm/h 54,00 €/Jahr 
 
 bis 15 cbm/h 72,00 €/Jahr 
 
 bis 40 cbm/h 117,00 €/Jahr 
 
 über 40 cbm/h 144,00 €/Jahr 
 
 

§ 11 
Einleitungsgebühr 

 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der 

Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 1,16 € pro 
Kubikmeter Abwasser. Für die Mitbenutzung des gemeindlichen Regenwasser-
kanals zwischen dem Auslaufbauwerk am Retentionsbecken am Postweg und 
der Einleitungsstelle in den Vorfluter bei Staustufe Nr. 11 (Lech) wird eine Ge-
bühr von 0,01 € je Kubikmeter eingeleiteter Menge erhoben. Die Messung der 
Einleitungsmenge hat mittels geeigneter Zähleinrichtungen durch den Einleiter zu 
erfolgen. Absatz 3 Satz 3 gilt sinngemäß. 

 
(2) Soweit keine geeigneten Zähleinrichtungen gemäß Absatz 1 Satz 4 vorhanden 

sind, gelten als Abwassermenge die dem Grundstück zugeführten Wassermen-
gen (Absatz 3) abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten o-
der zurückgehaltenen Wassermengen (Absatz 4), soweit der Abzug nicht Absatz 
5 ausgeschlossen ist. 

 
(3) Als dem Grundstück zugeführten Wassermengen gelten: 
 
  a) das von der gemeindlichen Wasserversorgungsanlage 
   bezogene, 
 
  b) das aus Eigengewinnungsanlagen geförderte und von anderen  
   zentralen Wasserversorgungsanlagen bezogene Wasser  
 
   und 



 
  c) Niederschlagswasser, das durch Gebrauch auf dem Grundstück 
   zu Schmutzwasser wird. 
 

Die nach Satz 1 Buchst. a von der gemeindlichen Wasserversorgungsan-
lage bezogene Wassermenge wird durch Wasserzähler ermittelt. Die Was-
sermengen sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn 
 
a) ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
b) der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht  
 wird, 
 
 oder 
 
c) sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler 
 den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 
 
Die nach Satz 1 Buchstaben b und c zugeführten Wassermengen werden 
durch geeichte Wasserzähler oder Betriebsstundenzähler ermittelt. Wenn 
ein Wasserzähler oder Betriebsstundenzähler nicht vorhanden ist oder der 
Zutritt zum Wasserzähler oder Betriebsstundenzähler oder deren Able-
sung nicht ermöglicht wird oder sich konkrete Anhaltspunkte dafür erge-
ben, dass der Wasserzähler oder Betriebsstundenzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt, ist die im wasserrechtlichen Erlaubnisbe-
scheid über die Wasserentnahme angegebene höchste Fördermenge an-
zusetzen. Liegt ein solcher Bescheid nicht vor oder ergeben sich konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass die dort genannte Fördermenge den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt, sind die Wassermengen von der Gemeinde 
zu schätzen. 
 

(4)  Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen ob-
liegt dem Gebührenpflichtigen. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großvieh-
haltung gilt eine Abwassermenge von 45 cbm pro Person und Jahr plus eine Ab-
wassermenge von weiteren 45 cbm pro Jahr für die betriebsbedingten Einleitun-
gen der Entwässerungsanlage als zugeführt. Maßgebend für die Zahl der Perso-
nen ist der 1. Tag des Abrechnungsjahres (§ 14 Abs. 1 Satz 2). Sollte im Einzel-
fall die dem Grundstück zugeführte Wassermenge den in Satz 2 genannten Wert 
unterschreiten, so ist dieser niedrigere Wert maßgebend. 

 
(5) Das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und das zur Speisung von Heizungsan-

lagen verbrauchte Wasser sind vom Abzug nach Abs. 4 ausgeschlossen. 
 
 

§ 12 
Gebührenzuschläge 

 
 

Für Abwässer, deren Beseitigung einschließlich der Klärschlammbeseitigung (Besei-
tigung) Kosten verursacht, die die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von 
Hausabwasser um mehr als 30 v.H. (Grenzwert) übersteigen, wird ein Zuschlag in 



Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises er-
hoben. 
 

§ 13 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1)  Die Einleitungsgebührenschuld entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die 

Entwässerungseinrichtung. 
 
(2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt 

der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt; die Gemeinde teilt dem 
Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die Grundge-
bührenschuld mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils 
der Jahresgrundgebührenschuld. 

 
§ 14 

Gebührenschuldner 
 

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berech-
tigt ist. Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindli-
chen Betriebes. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 15 
 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 
(1) Der Verbrauch wird jährlich zum jeweiligen 31.12. abgerechnet. Der Veranla-

gungszeitraum (Abrechnungsjahr) ist jeweils vom 01.01. bis zum 31.12. Die 
Grund- und die Einleitungsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. 

  
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 1. Mai, 1. Juli, 1‘ September, 1. November und 

1. Januar eines jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Sechstels der je-
weils letzten Jahresabrechnung vor diesen Vorauszahlungsterminen zu leisten. 
Fehlt eine solche Jahresabrechnung, setzt die Gemeinde die Höhe der Voraus-
zahlungen unter Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest. 

 
§ 16 

Pflichten der Gebührenschuldner 
 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe 
der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Um-
fang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Un-
terlagen – Auskunft zu erteilen. 


